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Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege

Herrn Abgeordneten Martin Trefzer (AfD)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/17688
vom 21. Dezember 2023
über Was kann gegen den grassierenden Antisemitismus an den Hochschulen
getan werden? Antisemitismus und Ordnungsrecht
_______________________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1.  In § 52 (5) Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) heißt es: „Das Präsidium sorgt für ein gedeihliches
Zusammenwirken der Organe und Mitglieder der Hochschule. Es ist für den geordneten
Hochschulbetrieb verantwortlich und trifft die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ordnung
erforderlichen Entscheidungen.“

a.) Was ist unter einem „geordneten Hochschulbetrieb“ zu verstehen, wann und wodurch kann dieser dem
Sinn des BerlHG nach gefährdet sein?

b.) Vor welche Herausforderungen stellt die seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober
2023 an vielen Hochschulen festzustellende antisemitische Agitation die Berliner Hochschulen? Welche
Auswirkungen hat diese antisemitische Agitation für das „gedeihliche Zusammenwirken der Organe und
Mitglieder der Hochschulen“ sowie den „geordneten Hochschulbetrieb“?

c.) In welchen Fällen wurde der „geordnete Hochschulbetrieb“ an Berliner Hochschulen seit dem 7.
Oktober durch antisemitische und/oder israelfeindliche Agitation gestört?

d.) Was ist unter „erforderlichen Entscheidungen“ zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ordnung zu
verstehen? Welche einzelnen Entscheidungen auf einer Skala von niedrigschwelligen bis hin zu
einschneidenden Maßnahmen können dadurch mitumfasst sein?

e.) Welche „Entscheidungen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Ordnung“ sind seit dem 7. Oktober
an Berliner Hochschulen vor dem Hintergrund antisemitischer Agitation und der Bedrohung jüdischer
Studenten getroffen worden?

f) Reicht nach Auffassung des Senats das bestehende Instrumentarium aus, um den Hochschulfrieden zu
gewährleisten, und um insbesondere antisemitische Agitation an den Hochschulen zu unterbinden und
jüdische Studenten ausreichend zu schützen?
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2.  Sieht der Senat angesichts antisemitischer Agitation an den Hochschulen die Ordnung an Berliner
Hochschulen bedroht? Wenn ja, in welchem Umfang, in welcher Form und an welchen Hochschulen war
dies der Fall? Wenn nein, warum stellen die antisemitischen Agitationen, die dazu führen, dass jüdische
Studenten teilweise ausgegrenzt werden und ihre Hochschule meiden, keine Gefahr für die Ordnung an
den Hochschulen dar?

Zu 1. a) bis 1. f) und 2.:

Gemäß § 52 Abs. 5 Satz 2 BerlHG in Verbindung mit § 16 Absatz 2 BerlHG obliegt es
der Hochschulleitung von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, wenn sich Vorfälle an
den Hochschulen ereignen, die nicht im Bereich der Strafbarkeit liegen, jedoch den
geordneten Hochschulbetrieb stören.
Dies gilt beispielsweise für Vorfälle, die die Verpflichtung der Hochschulen,
Diskriminierungen entgegenzuwirken aus § 5b Abs. 2 BerlHG berührt. Gleichzeitig stehen
die Hochschulen bzw. die Hochschulleitungen nach dem Hamas-Terrorangriffs auf Israel
vor der Herausforderung, die Situation in Nahost diskursiv zu begleiten und das daraus
entstehende Konfliktpotenzial nach Möglichkeit bereits präventiv einzuhegen. Auch wenn
die Hochschulen bereits früh präventiv und deeskalierend agieren und um einen
dialogischen Austausch bemüht sind, können Konflikte und Straftaten nicht
ausgeschlossen werden.
So registrierten einige Berliner Hochschulen seit dem Terrorangriff Äußerungen mit
antisemitischen Inhalten oder Unmutsbekundungen gegenüber den israelsolidarischen
Verlautbarungen der Hochschulleitungen. An einzelnen Berliner Hochschulen kam es zu
Solidaritäts- sowie Protestaktionen mit antisemitischen Inhalten, woraufhin – wie jüngst an
der Freien Universität Berlin – die Polizei hinzugezogen wurde.
Welche antisemitische und/oder israelfeindliche Äußerungen strafrechtlich relevant sind,
lässt sich nicht pauschal beantworten. Wo die grundgesetzlich geschützte
Meinungsfreiheit endet, weil die Äußerungen strafrechtlich relevant sind, ist anhand der
konkreten Umstände zu prüfen. Vorfälle, die als strafrechtlich relevant eingeschätzt
werden, sollten der Polizei angezeigt werden. Die Beurteilung, ob es sich um strafrechtlich
relevantes Verhalten handelt, obliegt den Strafverfolgungsbehörden.
Den Hochschulen steht zur ersten Orientierung das Berliner Landeskonzept zur
Weiterentwicklung der Antisemitismus-Prävention zur Verfügung. Dieses umfasst
insgesamt fünf Handlungsfelder, wobei das Handlungsfeld 3.4 dem Bereich
„Wissenschaft und Forschung“ gewidmet ist. Auf Seite 4 wird Bezug auf die
Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken in
ihrer durch die Bundesregierung erweiterten Form genommen, die von den
Hochschulleitungen zur Beurteilung der Vorfälle herangezogen werden kann. Der Berliner
Senat bestärkt die Hochschulleitungen zudem, den Aktionsplan gegen Antisemitismus und
Israelfeindlichkeit, den die Kultusministerkonferenz am 12. Oktober beschlossen hat, als
Richtschnur für ein entschiedenes Handeln zu nutzen.
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Die Hochschulen können sich darüber hinaus im Rahmen der Antisemitismusprävention an
den Ansprechpartner des Landes Berlin zu Antisemitismus, Herrn Prof. Dr. Samuel
Salzborn, wenden und stehen mit diesem auch bereits seit Anfang Oktober in Kontakt.
Zudem empfiehlt der Senat den Berliner Hochschulleitungen sich regelhaft untereinander
auszutauschen und sich bezüglich des Vorgehens gegen antisemitische Vorfälle eng
abzustimmen. Auch wurden die Hochschulleitungen gebeten, die Kommunikations-,
Anlauf- und Beratungsstrukturen für jüdische Studierende noch weiter zu verbessern.
Hochschulen sind Orte diskursiver Auseinandersetzungen. Bei den Fällen, bei denen
antisemitische Äußerungen getätigt wurden, konnten die Hochschulleitungen dem
entgegenwirken.

3.  Aus der CDU-Fraktion und von der Bundesbildungsministerin wurde die Forderung erhoben,
antisemitisch agitierende Studenten in schwerwiegenden Fällen zu exmatrikulieren. Vgl.
https://www.bz-berlin.de/berlin/cdu-fordert-exmatrikulation-von-israel-hassern-an-unis
Inwieweit teilt der Senat diese Forderung?

4. a.)  Laut Auskunft von Staatssekretär Marx in der Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 27.
November 2023 gibt § 15 BerlHG eine Exmatrikulation wegen antisemitischer Agitation nicht her.
Inwieweit wäre eine mögliche Änderung des BerlHG, die eine Exmatrikulation aufgrund von
antisemitischen Bekundungen an den Hochschulen möglich machen würde, aus Sicht des Senats
wünschenswert? Wäre eine solche Änderung nach Auffassung des Senats mit dem Grundgesetz
vereinbar?

b.)  Plant der Senat, diesbezüglich einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes
vorzulegen?

Zu 3. und 4. a) und b):

Grundsätzlich hält der Senat die vom Berliner Abgeordnetenhaus festgelegten aktuellen
Handlungsmöglichkeiten gemäß des Berliner Hochschulgesetzes für hinreichend. So kann
die Hochschulleitung als Maßnahmen gegen Störungen des geordneten
Hochschulbetriebs nach § 52 Absatz 5 Satz 2 BerlHG i.V.m. § 16 Absatz 2 BerlHG
kurzfristige Platzverweise und längerfristige Hausverbote bis zu drei Monate verhängen.
Nach Ablauf der drei Monate ist eine Verlängerung um weitere drei Monate möglich,
wenn die Maßnahmen zur Sicherung des geordneten Hochschulbetriebs weiterhin
erforderlich sind.
Die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Ein Hausverbot kommt demnach nur bei
erheblichen oder wiederholten Störungen des Hochschulbetriebs in Betracht.
Vorgeschaltet werden könnte beispielsweise ein Gespräch bei der Hochschulleitung, in
dem die Grenzen des zulässigen Demonstrationsrahmens an der Hochschule aufgezeigt
werden. Nach Kenntnis des Senats wurde vom Hausverbot bisher kein Gebrauch
gemacht. Eine Wiedereinführung des Ordnungsrechts an den Hochschulen durch den
Berliner Senat ist aktuell nicht vorgesehen.

https://www.bz-berlin.de/berlin/cdu-fordert-exmatrikulation-von-israel-hassern-an-unis
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5. Wie gestaltet sich die Änderungshistorie des § 16 BerlHG (Ordnungsverstöße)? Bitte um Darstellung.
Wann und unter welcher Begründung wurde dieser Paragraph geändert?

Zu 5.:

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Berliner Wissenschaft vom
14. September 2021 galt folgende Fassung des § 16 BerlHG:
§ 16 Ordnungsverstöße
(1) Gegen Ordnungsverstöße im Sinne von § 28 des Hochschulrahmengesetzes können
auf Antrag des Leiters oder der Leiterin der Hochschule von einem vom Akademischen
Senat einzusetzenden viertelparitätisch besetzten Ordnungsausschuss
Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. Der Antrag kann bis zur Entscheidung des
Ordnungsausschusses zurückgenommen werden.
(2) Ordnungsmaßnahmen sind:
1. Androhung der Exmatrikulation,
2. Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule,
3. Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem
Semester,
4. Exmatrikulation.
(3) Auf das Ordnungsverfahren finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren
der Berliner Verwaltung ohne die sich aus dessen § 2 Absatz 2 ergebenden
Einschränkungen Anwendung. Über Ordnungsmaßnahmen ist im förmlichen Verfahren zu
entscheiden. Der abschließende Verwaltungsakt ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu
versehen. Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner
Nachprüfung in einem Vorverfahren.

Die aktuelle Fassung des § 16 BerlHG wurde durch Änderungen des Gesetzentwurfs zur
Stärkung der Berliner Wissenschaft im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens
herbeigeführt.

6.  Tagesspiegel-Kolumnist George Turner forderte, über die Wiedereinführung des Ordnungsrechts an
den Hochschulen zu diskutieren. Vgl. https://www.tagesspiegel.de/wissen/wir-mussen-wieder-uber-das-
ordnungsrecht-an-unis-diskutieren-3202261.html. Welche Argumente sprechen aus Sicht des Senats vor
dem Hintergrund der aktuellen Fälle antisemitischer Agitation an Hochschulen für und gegen die
Wiedereinführung des Ordnungsrechts an den Hochschulen?

https://www.tagesspiegel.de/wissen/wir-mussen-wieder-uber-das-ordnungsrecht-an-unis-diskutieren-3202261.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/wir-mussen-wieder-uber-das-ordnungsrecht-an-unis-diskutieren-3202261.html
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Zu 6.:

Siehe Antwort zur Frage 4.

Berlin, den 08. Januar 2024

In Vertretung
Dr. Henry Marx
Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Gesundheit und Pflege


